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Das Rote Kreuz,

tut, wurde die Einrichtung getroffen, daß ans

einer von einer Schwester geleiteten Station
nie mehr als zwei Damen gleichzeitig vor-
handelt sind lind daß jeder Dame eine be-

stimmte Anzahl von Kranken zugeteilt wird."
Die andern deutschen Hnlfscxpeditionen sind

iit Belgrad, Athen und Konstantinopel tätig,

an welch letzterem Orte sie mit der Cholera

Bekanntschaft gemacht haben.

Angesichts dieser groß angelegten Hülfe-
leistung der uns umgebenden Staaten, kann

man es uns nicht verargen, wenn etwas wie

Neid uns beschleicht. Und es steigt der sehn-

liche Wunsch in uns auf, wir möchten auch

einmal imstande sein, ohne vorheriger Saunn-

lnngen, vollständig vorbereitete Hülfs-
czpeditioncn auf Beschluß hin, sofort ab-

reisen und in Tätigkeit treten zu lassen zur
Ehre unserer schöllen Institution und unseres

lieben Baterlandes.

Sollte denn dieser so begreifliche Neujahrs-
Wunsch wirklich unerfüllbar sein? Wir glauben
es nicht. Es fehlt nur an einein: Das ganze

Volk, die breitesten Schichten, nicht nur ein-

zelne Persönlichkeiten, sollte vom Nutzen eines

starken Roten Kreuzes überzeugt sein, das

im Kriegsfall unsern Vätern, Gatten, und

Brüdern und damit zahllosen Familien namcn-

loses Leid ersparen kann. In den vom Krieg
so schwer heimgesuchten Balkanstaaten hat der

Wert des praktisch ausgeführten Rot-Kreuz-
Gedankens jetzt und für Jahrzehnte Hinalls

sicherlich allen Bewohnern tiefen Eindruck

gemacht. Wollen wir warten, bis wir
gezwungen werden, diesen hohen
Wert, ja, die absolute Notwendig-
keit eines starken und stets bereiten
Roten Kreuzes durch einen eigenen
Krieg schätzen zu lernen?

polttrsinicirken.

Wir haben kürzlich unsern Fwcigvereinen
die ihnen zukommenden Freimarken znge-
sandt und wollen nun nicht unterlassen, sie

ans folgende

Bestimmungen über die Verwendung
der P o stf rciin a r ken

aufmerksam zu machen.

Die Postfrcimarken sind nur gültig zur
Frankierung von uncingeschriebenen und nicht

mit Nachnahme belasteten Briefen bis zu

2öt) ^ Postkarten, Warenmustern und Druck-

fachen bis 500 zz für die Schweiz im Dienste

der Wohltätigkeit.

Die mit Postfreimarken frankierten Brief-
Postsendungen müssen auf der Adresse den

Namen der versendenden Anstalt?c. als Aus-

gcbervermerk tragen. Korrespondenzen ohne

diesen Vermerk werden als zur Postfrci-
markenfrankatur nicht berechtigt behandelt,

und da solche Anlaß zu Feststellungen liber

etwaigen Mißbrauch geben, können sie durch

das Verfahren leicht Verspätungen erleiden.

Mißbräuchliche Verwendung und Verkauf

von Postfrcimarken hätte zur Folge, daß

dem betreffenden Verein w. künftig keine

solchen Marken mehr abgegeben würden.

Als ein Mißbrauch würde es z. B. auch

angesehen, wenn Postfreimarken zur Frau-
kierung von Neujahrsgratulationen, Ein-

ladungcn zu Vergnügungsanlässen u. dgl.

benutzt würden.
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